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XXI. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren
ür die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach

(Abfallgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S.666) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90), der §§ 5 und 9 des Ab-
fallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 442),
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), der §§
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes
vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90) und § 27 der Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Bergisch Gladbach vom 21.12.1998 in der Fassung der XII.
Nachtragssatzung vom 18.12.2018 hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in sei-
ner Sitzung am 10.12.2019 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für
die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung in der Stadt Bergisch Gladbach vom
22.12.1999 beschlossen:

§ 1

§ 3 Abs. 3 und 4 – Bemessungsgrundlage und Gebührenhöhe – wird wie folgt
gefasst:

3. Die Gebührensätze für die zur Nutzung durch Abfallbesitzer und -erzeuger
aus sonstigen Herkunftsbereichen für Abfälle zur Beseitigung bestimmten
Abfallbehälter betragen bei Leerung gemäß § 15 der Abfallsatzung:

je Behälter
jährlich € bei Abfuhrrhythmus

wöchentlich vierzehntägig vierwöchentlich

60 l Umleerbehälter - 72,84 36,36

90 l Umleerbehälter - 109,20 -

120 l Umleerbehälter - 145,56 -

240 l Umleerbehälter - 291,24 -

770 l Umleerbehälter 1.969,92 934,44 -

1.100 l Umleerbehälter 2.770,80 1.334,88 -

2.500 l Umleerbehälter 6.067,44 3.033,72 1.516,80

5.000 l Umleerbehälter 12.134,76 6.067,44 3.033,72

10.000 l Absetzcontainer 24.269,64 12.134,76 6.067,44

30.000 l Absetzcontainer 72.808,80 36.404,40 18.202,20

10.000 l Presscontainer 36.404,40 18.202,20 9.101,16

20.000 l Presscontainer 72.808,80 36.404,40 18.202,20

4. Die Gebührensätze für die zur Nutzung durch Abfallbesitzer und -erzeuger
aus sonstigen Herkunftsbereichen bestimmten Abfallbehälter für kompos-
tierbare organische Abfälle betragen bei Leerung gemäß § 16 der Abfallsat-
zung:

je Behälter
jährlich €

bei Abfuhrrhythmus

wöchentlich vierzehntägig

120 l Biotonne 346,92 124,44

240 l Biotonne 589,80 245,76

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß §
7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 11.12.2019 ____________________
Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Bergisch Gladbach

Auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der
Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 10.12.2019 folgende Rech-
nungsprüfungsanordnung der Stadt Bergisch Gladbach beschlossen:

Präambel
Dem „Leitbild einer modernen kommunalen Rechnungsprüfung“ folgend, arbeitet
die örtliche Rechnungsprüfung steuerungsunterstützend. Sie prüft nicht nur ver-
gangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch begleitend und zukunftsgerich-
tet, z. B. durch Systemprüfungen, Prozess- und Risikoanalysen sowie die Darstel-
lung von Chancen. Die Prüfungen werden auf der Grundlage einer mehrjährigen
risikoorientierten Prüfungsplanung festgesetzt, durchgeführt und fortgeschrieben.
In ihrer Arbeit wendet die örtliche Rechnungsprüfung allgemein anerkannte Prü-
fungsstandards für die öffentliche Verwaltung an. Soweit solche nicht vorhanden
sind und Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, soll sich die örtliche Rech-
nungsprüfung bei ihrer Arbeit an anerkannten Standards der Revision (insbeson-
dere Institut der Rechnungsprüfer – IDR, Institut der Wirtschaftsprüfer – IDW und
Deutsches Institut für Interne Revision – DIIR) ausrichten.

§ 1 – Stellung der örtlichen Rechnungsprüfung
(1) Die Stadt Bergisch Gladbach unterhält eine örtliche Rechnungsprüfung.

(2) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze für die
Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Bergisch Gladbach.

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in
ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

(4) Die Bürgermeisterin/ Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzte/r der Dienstkräfte
der örtlichen Rechnungsprüfung.

§ 2 – Dienstkräfte der örtlichen Rechnungsprüfung
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung besteht aus der Leitung, den Prüferinnen und

Prüfern sowie sonstigen Beschäftigten.

(2) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung
werden nach Anhörung des Rechnungsprüfungsausschusses vom Rat bestellt
und abberufen.

(3) Sie müssen persönlich für die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
geeignet sein und über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen.

§ 3 – Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung hat die gesetzlichen Aufgaben gemäß §§ 102,

104 Abs. 1 GO NRW.
Hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
ergeben sich die Verfahrensregeln und die Prüfungsschritte aus der Gemeinde-
ordnung.
Die Prüfung von Vergaben erfolgt unter Berücksichtigung der in der Vergabe-
ordnung der Stadt Bergisch Gladbach getroffenen Regelungen. Bei nicht auf-
zulösender unterschiedlicher Auffassung zwischen der Bürgermeisterin/dem
Bürgermeister und der örtlichen Rechnungsprüfung bei Auftragsvergaben legt
die örtliche Rechnungsprüfung ihre Auffassung im Rechnungsprüfungsaus-
schuss dar.

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung nimmt gemäß § 104 Abs. 2 GO NRW ferner
folgende Aufgaben wahr:

a. die Prüfung der Verwaltung und Sondervermögen auf Ordnungsmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,

b. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin, Aktionärin oder
Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts
oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a
GO NRW (einschließlich Beteiligungsverwaltung).

(3) Der Rat überträgt der örtlichen Rechnungsprüfung auf Grund des § 104 Abs. 3
GO NRW folgende weitere Aufgaben:

a. die Mitwirkung bei beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderun-
gen und wesentlichen Neuausrichtungen in der Verwaltung, insbesondere
auf dem Gebiet des Finanzmanagements,

b. die Korruptionsprävention,

c. Vergabeprüfungen bei städtischen Gesellschaften auf Anforderungen des
Aufsichtsrats oder des entsprechenden Gremiums der Gesellschaft.

(4) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung Dritter übertragen
sowie einzelne Prüfungsaufträge erteilen.

(5) Die Bürgermeisterin/ Der Bürgermeister kann innerhalb ihres/seines Amtsbe-
reichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss (§ 104 Abs. 4 GO
NRW) der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen.

(6) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung ist berechtigt, die Prüfung von
Anordnungen und Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Finanzbuch-
haltung bzw. an die Zahlungsabwicklung (Visa-Kontrollen) anzuordnen.

§ 4 – Rechnungsprüfungsausschuss
(1) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses bestimmen sich nach § 59

Abs. 3 und den im 10. Teil der GO NRW geltenden Vorschriften sowie nach
dieser Rechnungsprüfungsordnung.

(2) Vorlagen an den Rechnungsprüfungsausschuss werden von der Leitung der ört-
lichen Rechnungsprüfung unterschrieben.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte erfor-
dern. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die Geschäftsordnung für den Rat
sinngemäß.

§ 5 – Befugnisse der örtlichen Rechnungsprüfung
(1) Der örtlichen Rechnungsprüfung ist die Durchführung der ihr gestellten Auf-

gaben zu erleichtern. Insbesondere sind ihr alle für die Prüfung notwendigen
Auskünfte zu erteilen, Akten, Schriftstücke und sonstige Unterlagen auf Ver-
langen vorzulegen, auszuhändigen oder zuzusenden, soweit nicht gesetzliche
Bestimmungen entgegenstehen.
Dazu gehören auch Zwischen- und Jahresabschlüsse, Geschäfts- und Prüfungs-
berichte sowie Niederschriften über Gesellschafterversammlungen, Aufsichts-
ratssitzungen usw. von juristischen Personen, soweit sie der Prüfung durch die
örtliche Rechnungsprüfung unterliegen.

(2) Die Leitung und die Prüferinnen und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung
sind befugt, Ortsbesichtigungen insbesondere auf Baustellen und bei Inventur-
aufnahmen vorzunehmen und die zu prüfenden Einrichtungen aufzusuchen.
Sie können sich dabei angeschaffte oder noch anzuschaffende Gegenstände
oder Verfahren vorführen und erläutern lassen. Sie weisen sich durch einen
Dienstausweis aus.

(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung oder die Vertretung kann an Sit-
zungen des Rates oder seiner Ausschüsse teilnehmen.

§ 6 – Informationspflichten gegenüber der örtlichen Rechnungsprüfung
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von den betroffenen Stabsstellen, Fachbe-

reichen, Betrieben und sonstigen Einrichtungen unter schriftlicher Darlegung
des Sachverhalts unmittelbar und unverzüglich zu unterrichten, wenn sich ein
begründeter Verdacht dienstlicher Verfehlungen oder sonstiger Unregelmäßig-
keiten ergibt. Das gleiche gilt für alle Diebstähle und sonstige Verluste sowie für
Kassenfehlbeträge.

(2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wichtige Änderungen
in der Organisation der Verwaltung und auf dem Gebiet des Haushalts- und
Rechnungswesens vorzunehmen, insbesondere wenn damit die Umstellung
auf oder Änderungen der EDV verbunden sind, so rechtzeitig in Kenntnis zu
setzen, dass sie sich vor der Entscheidung gutachtlich äußern kann.
Der örtlichen Rechnungsprüfung sind Vertragsentwürfe zur Neugründung von
Gesellschaften oder zur Beteiligung an Gesellschaften bzw. zur Änderung der
Beteiligung rechtzeitig vor der Entscheidung vorzulegen.
Die örtliche Rechnungsprüfung ist außerdem an Projekten von wesentlicher
Bedeutung zu beteiligen.

(3) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle Vorschriften und Verfügungen,
durch die Bestimmungen des Haushalts- oder Rechnungswesens erlassen, ge-
ändert, erläutert oder aufgehoben werden, sogleich bei ihrem Erscheinen zu-
zuleiten. Dies gilt auch für alle übrigen Vorschriften und Verfügungen, die die
örtliche Rechnungsprüfung als Prüfungsunterlagen benötigt.

(4) Die örtliche Rechnungsprüfung erhält die Namen und Unterschriftsproben der
verfügungs-, anordnungs- und zeichnungsberechtigten Bediensteten. Außer-
dem sind ihr die Namen der Bediensteten bekannt zu geben, die berechtigt
sind, für die Stadt Verpflichtungserklärungen abzugeben. Hierbei ist der Um-
fang der Vertretungsbefugnis zu vermerken.

(5) Gutscheine und andere geldwerte Drucksachen dürfen nur nach Anhörung
der örtlichen Rechnungsprüfung eingeführt werden, die sich vor allem zu den
Sicherungsvorschriften zu äußern hat. Die besonderen Anordnungen über die
Behandlung geldwerter Drucksachen bleiben unberührt.

(6) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind alle Zuwendungs- und Bewilligungs-
bescheide unverzüglich nach Eingang in Kopie zuzuleiten, sofern diese eine
Testatpflicht durch die örtliche Rechnungsprüfung vorsehen. Alle Detailfragen
zur geforderten Testierung sind im Vorfeld von der Verwaltung mit der örtli-
chen Rechnungsprüfung zu koordinieren. Darüber hinaus ist in diesem Fall
eine Aufgabenübertragung nach § 3 Abs. 5 dieser Rechnungsprüfungsordnung
erforderlich.

(7) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind durch die fachlich zuständige Organisa-
tionseinheit alle Schlussrechnungen ab 50.000 € (netto) unverzüglich nach der
Anordnung zur Auszahlung vorzulegen.

(8) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Einladungen (mit Tagesordnung und
Beratungsunterlagen) sowie die Sitzungsniederschriften des Rates und seiner
Ausschüsse zur Kenntnis in elektronischer oder in Papierform zur Verfügung
zu stellen.

(9) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind Abschlüsse, Prüfberichte von Wirt-
schaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern o.ä. sowie Geschäfts- und Lagebe-
richte von städtischen Eigen-betrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen,
Gesellschaften oder solchen, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, durch die zuständigen Bereiche unmittelbar vorzulegen.

(10) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Prüfungsberichte anderer Prü-
fungsorgane (Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bezirksregierung,
Gemeindeprüfungsanstalt, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer u.ä.) sowie die Stel-
lungnahme der Verwaltung unverzüglich zuzuleiten. Darüber hinaus sind der
örtlichen Rechnungsprüfung den Haushalt betreffende Genehmigungen und
Auflagen des Rheinisch-Bergischen Kreises ebenfalls unverzüglich zuzuleiten.

§ 7 – Durchführung der Prüfungen
(1) Die örtliche Rechnungsprüfung führt den mit den Prüfungsgeschäften verbun-

denen Schriftwechsel selbstständig.

(2) Bei wichtigen Prüfungen sind die Leitungen der Fachbereiche, soweit es der
Prüfungszweck zulässt, über den Prüfauftrag zu unterrichten. Vor Abschluss
solcher Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen werden.

(3) Zu Prüfungsberichten und -vermerken der örtlichen Rechnungsprüfung ist
fristgerecht Stellung zu nehmen.

(4) Werden bei Durchführung der Prüfung Tatbestände wie z.B. Veruntreuungen,
Unterschlagungen, Betrug oder Verdachtsmomente von Korruption festgestellt,
so hat die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung unverzüglich die Bürger-
meisterin/den Bürgermeister zu unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist in seiner nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.

(5) Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leitung der örtlichen Rech-
nungsprüfung die zuständige Beigeordnete/den zuständigen Beigeordneten,
ggf. die Bürgermeisterin/den Bürgermeister um die erforderlichen Maßnahmen
zu bitten.

(6) Die örtliche Rechnungsprüfung berichtet dem Rechnungsprüfungsausschuss
über ihre Prüfungen. Dem Bericht ist eine Stellungnahme der Verwaltung bei-
zufügen, soweit geboten.

§ 8 – Inkrafttreten
Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Rechnungsprüfungsordnung in der Fassung des I. Nachtrages vom 30.09.2014
außer Kraft.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß
§ 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden,
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-

det oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:

Die vorstehende Verordnung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 11.12.2019

Lutz Urbach
Bürgermeister

Der Bürgermeister

Zwangsversteigerung
am Dienstag, den 14. Januar 2020 um 9:00 Uhr

im Amtsgericht Bergisch Gladbach-Bensberg, Schloßstr. 21, Saal A 102:
Anschrift: Mülheimer Straße 125, 51469 Bergisch Gladbach (OT Gronau)
Laut Gutachten handelt es sich um eine als Wohnung genutzte Gewerbeeinheit
im EG bzw. UG nebst Kellerraum im 2. Untergeschoss eines VII bis VIII-ge-
schossigen Mehrfamilienhauses im Wohnpark „Gronau“ sowie um eine Gara-
genbox. Wohnfläche ca. 102 m², bestehend aus Wohnzimmer, Schlafzimmer,
Küche, Bad, Duschbad, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, 3 Flurbereiche.
Verkehrswert: 100.000,00 EUR
Grundbuch von Gronau Blatt 2073 (Teileigentumsgrundbuch)
4.060/1.000.000 (Viertausendsechzig einmillionstel)
Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung
Gronau, Flur 8, Flurstück 2, Gebäude- und Freifläche,
Mülheimer Str. 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 Größe 7.338 m²
Gronau, Flur 8, Flurstück 3, Gebäude- und Freifläche,
Mülheimer Str. 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 Größe 9.210 m²
Gronau, Flur 8, Flurstück 5, Gebäude- und Freifläche,
Mülheimer Str. 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137 Größe 7.897 m²
Aufgrund Fortführungsmitteilung Nr. 9920-01816, 9920-01817,
9920-01818 und im Übrigen katastergemäß eingetragen am 29.03.2011.
Verbunden mit Sondereigentum an der im Erdgeschoss gelegenen Gewerbeein-
heit, im Aufteilungsplan mit der Nr. 173 bezeichnet, mit einer Nutzfläche von
100,00 m², dem mit der Nr. 173 bezeichneten Kellerraum im 2. Untergeschoss
Haus 125 und der mit der Nr. 41 bezeichneten Garagenbox.
Bezüglich aller PKW-Stellplätze ist eine Sondernutzungsregelung getroffen.
Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentum-
santeilen (eingetragen in den Blättern 1901 bis 2230 -ausgenommen dieses
Blatt-) gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.

034 K 058/18 / Amtsgericht Bergisch Gladbach: www.zvg-portal.de
Bergisch Gladbach, 12.12.2019
Nenn, Rechtspflegerin

BEKANNTMACHUNG

VERSTEIGERUNG

jugendkultur

www.kultcrossing.de

→ Workshops mit Künstlern und Professionals
→ Kultur-Abonnements für Schülergruppen
→ spannende Unterrichtsreihen,

z.B. zur Förderung der Medienkompetenz

Motiviert lernen, kreativ arbeiten,
kulturelle Vielfalt erleben!
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